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Standpunkt von Accountancy Europe zur 
Einschränkung des Geltungsbereichs der CSRD 
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• Die Verfügbarkeit von Daten treibt den Übergang zur Nachhaltigkeit voran, indem sie Finanzierung, 
Risikomanagement und Innovation ermöglicht.

• Eine Beschränkung des Anwendungsbereichs der CSRD auf Unternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern würde die Datenverfügbarkeit einschränken

• Datenlücken könnten den grünen Zielen und der Wettbewerbsfähigkeit der EU schaden

• Die Einbeziehung mittelständischer Unternehmen (500–1000 Mitarbeiter) ist für 
Wertschöpfungsketten und Daten von entscheidender Bedeutung

• Es sollten gängige Kriterien zur Definition der Unternehmensgröße herangezogen werden: Umsatz, 
Bilanzsumme und Anzahl der Mitarbeiter.

• Die Überarbeitung des ESRS zielt darauf ab, durch eine Reduzierung der Datenpunkte um mehr als 
50 % eine erhebliche Verringerung zu erreichen.
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Reduzierung des Anwendungsbereichs der CSRD: 
Daten zu den Auswirkungen

CSRD-Schwellenwerte

Unternehmen, die mindestens zwei dieser 
drei Kriterien überschreiten:
• Durchschnittlich 250 Mitarbeiter
• 25 Millionen Euro Bilanzsumme
• 50 Millionen Euro Nettoumsatz

•  ca. 47 000*

Von der Europäischen 
Kommission 
vorgeschlagene 
Schwellenwerte

Große Unternehmen mit:
• durchschnittlich mehr als 1.000 

Mitarbeitern und
• 25 Millionen Euro Bilanzsumme oder
• 50 Millionen Euro Umsatz

• ca. 11 700*

Vom Rechtsausschuss 
des Europäischen 
Parlaments 
vorgeschlagene 
Schwellenwerte

große Unternehmen mit:
• durchschnittlich mehr als 3.000 

Mitarbeitern und
• 450 Millionen Euro Nettoumsatz

• ca. 3 000*

-94 %

*Quelle: Orbis, Moody’s. Letzte Datenaktualisierung am 18.06.2025. Haftungsausschluss: Wir haben zusätzliche Daten von unseren Mitgliedsorganisationen erhalten, die in den angezeigten Zahlen 
berücksichtigt wurden.

-75%



Daten zu den Auswirkungen pro EU-
Mitgliedstaat

9

13981

4000

4957
4171

3088
2226

3140

1006
1397 1295 977

536807
382 340 310 264 94

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Deutschland Frankreich Italien Spanien Niederlande Polen

Unternehmen im Geltungsbereich der CSRD in den sechs größten Volkswirtschaften der EU

CSRD

Quelle: Orbis, Moody’s. Letzte Datenaktualisierung am 18.06.2025. Haftungsausschluss: Wir haben zusätzliche Daten von unseren Mitgliedsorganisationen erhalten, die in den angezeigten 
Zahlen berücksichtigt wurden.



EU-Mitgliedstaaten mit den wenigsten Unternehmen, die 
der CSRD unterliegen
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Land CSRD Vorschlag der 
Europäischen 
Kommission

Vorschlag des EP-
Rechtsausschusses

Zypern 350 9 4

Griechenland 216 38 4

Litauen 159 35 4

Slowenien 230 37 4

Estland 96 13 1

Lettland 184 26 1

Malta 3 1 0

Quelle: Orbis, Moody’s. Letzte Datenaktualisierung am 18.06.2025. Haftungsausschluss: Wir haben zusätzliche Daten von unseren Mitgliedsorganisationen erhalten, die in den angezeigten 
Zahlen berücksichtigt wurden.
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Überarbeitung der 
europäischen Standards für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Standpunkt von Accountancy 
Europe

11



Warum sollte das ESRS geändert werden?

• Omnibusvorschlag zur Verringerung des Verwaltungsaufwands

• Lösung der wichtigsten Herausforderungen im ESRS:
• Die doppelte Wesentlichkeitsprüfung ist komplex und kostspielig
• ESRS zu detailliert und zu viele Datenpunkte
• Viele unklare Bestimmungen
• Struktur und Darstellung der Standards sind verwirrend
• Verbesserung der Interoperabilität mit ISSB
• Berücksichtigung der Erfahrungen der ersten Berichterstatter



Erste Stellungnahme von Accountancy Europe 
zum Entwurf des vereinfachten ESRS
•Unterstützung der Vereinfachung

•Insgesamt in die richtige Richtung – Standards sind klarer

•Verpasste Möglichkeit zur vollständigen Angleichung an ISSB S1 & S2

•Kompromiss: Weniger detaillierte Standards, aber geringere Vergleichbarkeit (mehr
unternehmensspezifische Angaben)

•Compliance versus Fair Presentation Framework: Mangel an Rechtssicherheit und 
Klarheit

Haftungsausschluss: Dies sind vorläufige und noch nicht endgültige Standpunkte von Accountancy Europe, die eine allgemeine Richtung vorgeben und 
Änderungen unterliegen können.



EFRAG-Zeitplan
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Öffentliche Konsultation

Aktualisierung der 
Entwürfe

Technische Beratung der 
Europäischen Kommission

Konsultation mit 
EIOPA, ESMA, 

EBA

Erlass des delegierten Rechtsakts für 
eine einmonatige Feedback-Phase

Prüfungsphase durch das 
Europäische Parlament und 

den Rat (2+2 Monate)

Zeitplan der Europäischen Kommission

Bis zum 
29.09.2025

10–11/2025

30.11.2025

12/2025 – Mitte 
2026

Mitte 
2026

Ende 
2026?



EG-Delegierter Rechtsakt zur ESRS
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Der delegierte Rechtsakt „Quick Fix“ setzt die Meldung zusätzlicher Datenpunkte für 
bestimmte CSRD-Unternehmen der ersten Welle um zwei Jahre aus

Accountancy Europe hat gemeinsam mit 17 Verbänden das Europäische Parlament und den 
Rat aufgefordert, keine Einwände gegen diesen delegierten Rechtsakt zu erheben.

• Die ESRS werden derzeit überarbeitet, 
wodurch die Meldung zusätzlicher Daten 
während der Einführungsphase 
möglicherweise hinfällig wird

• Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen für 
diese EU-Unternehmen der CSRD-Welle 1

• Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen

• Der delegierte Rechtsakt ermöglicht 
es den Unternehmen, die 
Berichterstattung gemäß dem 
derzeitigen Umfang fortzusetzen, 
sodass sie sich auf die Verbesserung 
der aktuellen Berichte konzentrieren 
können.

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU

Verfeinerung der 
Berichterstattungspraktiken



Nachhaltigkeitsberichte auf Basis der ESRS: 
„Compliance“ oder „faire Darstellung“?
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Die Artikel 19a und 29a der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen (CSRD) zur (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung 
und Artikel 29b zu den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung legen 
nicht ausdrücklich fest, ob bei der Erstellung von EU-Nachhaltigkeitsberichten 
ein Compliance- oder ein Fair-Presentation-Rahmen angewendet werden sollte.

• Der Omnibus-Vorschlag der Europäischen Kommission enthält keine Angaben zu 
diesem Thema.

• Der Entwurf der EFRAG zur Änderung der ESRS (der jedoch noch nicht von den EU-
Institutionen genehmigt wurde) bestätigt ausdrücklich, dass die geänderten ESRS die 
Verwendung eines Rahmens für die „faire Darstellung“ (Fair Presentation) in ESRS 1 
Allgemeine Anforderungen erfordern.

• Eine Schlussfolgerung zur fairen Darstellung für die Nachhaltigkeitsprüfung der ESRS-
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind.

• Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer verfügt über langjährige Erfahrung mit der 
Prüfung von Jahresabschlüssen, die auf der Grundlage von Rahmenwerken für die faire 
Darstellung erstellt wurden.

Wenn eine faire Darstellung für die 
ESRS-Berichterstattung und 
Schlussfolgerungen zur 
Nachhaltigkeitsprüfung die Ziele der 
EU sind, sollten die CSRD und die 
ESRS dies formell vorschreiben



04 Nachhaltigkeitsprüfung

Standpunkt von Accountancy 
Europe



Einheitlicher Ansatz zur Gewährleistung der 
Nachhaltigkeit
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• Eine unabhängige externe 
Prüfung erhöht die 
Glaubwürdigkeit der 
berichteten 
Nachhaltigkeitsinformationen

Warum ist die 
Sicherstellung wichtig?

Unsere Position

• Die EU braucht einen einheitlichen Ansatz zur Nachhaltigkeitsprüfung, der 
in allen EU-Mitgliedstaaten und weltweit abgestimmt ist

• Eine hochwertige Nachhaltigkeitsprüfung – basierend auf weltweit 
anerkannten Standards – gewährleistet Qualität, Konsistenz und Effizienz 
von Prüfungsaufträgen.

• ISSA 5000 als prinzipienbasierter und berufsübergreifender Standard 
könnte angewendet werden oder eine solide Grundlage für einen 
Nachhaltigkeitsprüfungsstandard in der EU bilden

• Die gezielten Leitlinien der Europäischen Kommission für Assurance-
Aufträge sollten einem soliden Verfahren folgen, das dem der 
Standardsetzung ähnelt, einschließlich einer öffentlichen Konsultation.



Einheitlicher Rahmen für alle Assurance-Anbieter
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• Notwendigkeit eines gleichwertigen 
Rahmens, der gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Assurance-Anbieter in der gesamten 
EU gewährleistet

• Gleichwertige Kriterien für berufliche 
Qualitätssicherungsstandards, 
Qualifikationen, Ethik, 
Qualitätsmanagement und öffentliche 
Aufsicht

Gleiche 
Wettbewerbsbedingungen

• Die Verknüpfung von Finanz- und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung trägt dazu bei, 
ein umfassendes Bild der Rentabilität und 
Leistung eines Unternehmens zu vermitteln

• Assurance-Anbieter müssen die Strategie, das 
Geschäftsmodell, die Unternehmensführung und 
die Kontrollen des Unternehmens verstehen

• Die Integration von Finanzergebnissen und ESG-
Leistungen könnte zu einer Verringerung der 
administrativen Komplexität und der Kosten 
führen

Verbindung von Informationen und 
Qualitätssicherung
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Thank you!
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